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II

(Mitteilungen)

INTERINSTITUTIONELLE VEREINBARUNGEN

RAT

VEREINBARUNG

zwischen dem Europäischen Parlament, dem Europäischen Rat, dem Rat der Europäischen Union, 
der Europäischen Kommission, dem Gerichtshof der Europäischen Union, der Europäischen 
Zentralbank, dem Europäischen Rechnungshof, dem Europäischen Auswärtigen Dienst, dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem Europäischen Ausschuss der Regionen und 
der Europäischen Investitionsbank über die Organisation und die Funktionsweise eines 

IT-Notfallteams für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union (CERT-EU)

(2018/C 12/01)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT,

DER EUROPÄISCHE RAT, DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION,

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION,

DER GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION,

DIE EUROPÄISCHE ZENTRALBANK,

DER EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF,

DER EUROPÄISCHE AUSWÄRTIGE DIENST,

DER EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS,

DER EUROPÄISCHE AUSSCHUSS DER REGIONEN

UND DIE EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK —

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Stärkung der Kapazität aller Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union zur Bewälti
gung von Cyberbedrohungen und Schwachstellen und zur Prävention, Erkennung und Bewältigung von Cyberan
griffen gegen ihre Infrastrukturen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) stellt nach 
wie vor eine hohe Priorität dar, da das Funktionieren der IKT-Netze und -Systeme entscheidend für ihre Fähigkeit 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist.

(2) Auf eine Initiative der Vizepräsidenten der Kommission Neelie Kroes und Maroš Šefčovič hin beschlossen die 
Generalsekretäre der Organe und Einrichtungen der Union im Mai 2011 die Einsetzung eines Vorbereitungsteams 
für ein IT-Notfallteam (Computer Emergency Response Team) für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union (CERT-EU) unter der Aufsicht eines interinstitutionellen Lenkungsausschusses.

(3) Im Juli 2012 bestätigten die Generalsekretäre die praktischen Vorkehrungen und vereinbarten, das CERT-EU als 
ständige Einrichtung beizubehalten; als Beispiel für eine sichtbare interinstitutionelle Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Cybersicherheit sollte es weiterhin einen Beitrag zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheit der IT-
Systeme der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union leisten.
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(4) Die in den Jahren 2014 und 2016 vorgenommenen Überprüfungen haben gezeigt, dass das CERT-EU weiter 
gereift ist und nun das Stadium erreicht hat, in dem es mit einer nachhaltigeren und transparenteren Steuerung 
und Finanzierungsstruktur auf eine förmliche Grundlage gestellt werden sollte.

(5) Mit der Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) („NIS-Richtlinie“) wurde ein 
Netzwerk von Computer-Notfallteams (Computer Security Incident Response Teams — CSIRT) geschaffen, das sich 
aus Vertretern der CSIRT der Mitgliedstaaten und des CERT-EU zusammensetzt, um zum Aufbau von Vertrauen 
zwischen den Mitgliedstaaten beizutragen und eine rasche und wirksame operative Zusammenarbeit zu fördern.

(6) In der Verwaltungsstruktur für das CERT-EU sollten die Rolle und die Aufgaben des CERT-EU, die Zuständigkeiten 
seines Leiters, die Rolle und die Aufgaben seines Lenkungsausschusses und die Zuständigkeiten der Organe, Ein
richtungen und sonstigen Stellen der Union bei der Unterstützung des CERT-EU festgelegt werden.

(7) Das CERT-EU sollte über eine nachhaltige Finanzierung und Personalausstattung verfügen; gleichzeitig sollten ein 
günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis und ein angemessener Kern von ständigen Mitarbeitern gewährleistet sein und 
die allgemeinen Verwaltungskosten des CERT-EU sollten so gering wie möglich gehalten werden.

(8) Diese Vereinbarung wird von den teilnehmenden Organen und Einrichtungen der Union nach Abschluss ihrer 
jeweiligen zweckdienlichen internen Verfahren unterzeichnet; die in Anhang I aufgeführten Ämter und Agenturen 
der Union, die für ihre eigene IKT-Infrastruktur verantwortlich sind, haben dem Vorsitz des CERT-EU-
Lenkungsausschusses schriftlich offiziell bestätigt, dass sie diese Vereinbarung anwenden werden —

HABEN FOLGENDE VEREINBARUNG GESCHLOSSEN:

Artikel 1

Zweck und Aufgabenbereich

(1) Mit dieser Vereinbarung werden die Regeln für die Arbeitsweise und Organisation des interinstitutionellen 
IT-Notfallteams für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union („CERT-EU“) festgelegt.

(2) Das CERT-EU hat den Auftrag, zur Sicherheit der IKT-Infrastrukturen aller Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union (die „Vertragsparteien“) beizutragen, indem es diese bei der Prävention, Erkennung, Abschwächung 
und Bewältigung von Cyberangriffen unterstützt und als zentrale Stelle für den Austausch von Informationen zur Cyber
sicherheit und die Koordinierung der Reaktion auf Vorfälle für die Vertragsparteien dient.

Artikel 2

Aufgaben des CERT-EU

(1) Aufgabe des CERT-EU ist die Erhebung, Verwaltung und Analyse von Informationen über Bedrohungen, Schwach
stellen und Sicherheitsvorfälle auf nicht für Verschlusssachen genutzten IKT-Infrastrukturen und der Austausch dieser 
Informationen mit den Vertragsparteien. Es koordiniert die Reaktionen auf Vorfälle auf interinstitutioneller Ebene und 
auf Ebene der Vertragsparteien, einschließlich durch die Bereitstellung oder Koordinierung spezifischer operativer 
Unterstützung.

(2) Das CERT-EU erbringt für alle Vertragsparteien die Standarddienstleistungen eines IT-Notfallteams (CERT). Der 
Katalog, in dem die vom CERT-EU angebotenen Dienstleistungen ausführlich dargelegt werden, und etwaige Aktualisie
rungen werden vom Lenkungsausschuss gebilligt. Bei der Überarbeitung der Liste der Dienstleistungen berücksichtigt der 
Leiter des CERT-EU die ihm zugewiesenen Mittel.

(3) Das CERT-EU kann mit Zustimmung der betreffenden Vertragspartei deren Netzverkehr überwachen.

(4) Das CERT-EU kann die Vertragsparteien auf deren ausdrückliches Ersuchen im Zusammenhang mit Sicherheitsvor
fällen auf für Verschlusssachen genutzten IKT-Netzen und -Systemen unterstützen.

(5) Das CERT-EU leitet keine Schritte ein bzw. greift nicht wissentlich ein, wenn eine Angelegenheit in den Zuständig
keitsbereich der nationalen Sicherheits- und Nachrichtendienste oder von spezialisierten Abteilungen innerhalb der Ver
tragsparteien fällt. Wenden sich nationale Sicherheits- und Nachrichtendienste aus eigener Initiative oder auf eigenes 
Bestreben an das CERT-EU, so ist dies der Direktion Sicherheit der Kommission und dem Vorsitz des CERT-EU-
Lenkungsausschusses unverzüglich mitzuteilen.

(1) Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines 
hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union (ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1).
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(6) Das CERT-EU unterrichtet die Vertragsparteien über seine Abläufe und Verfahren zur Bewältigung von Sicherheits
vorfällen.

(7) Das CERT-EU kann auf ausdrückliches Ersuchen der Fachabteilungen der Vertragsparteien technische Gutachten 
oder Beiträge zu wichtigen strategischen Aspekten liefern.

Artikel 3

Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien und dem CERT-EU

(1) Das CERT-EU und die Vertragsparteien arbeiten vorbehaltlich des Absatzes 3 im Einklang mit dem Need-to-share-
Prinzip. Das CERT-EU stellt sicher, dass effiziente Kommunikationsmittel zur Verfügung stehen, um den Informations
austausch mit den Vertragsparteien zu erleichtern.

(2) Die Vertragsparteien übermitteln dem CERT-EU Informationen über sie betreffende Bedrohungen und Schwachstel
len der Cybersicherheit. Ist dem CERT-EU eine Bedrohung oder eine Schwachstelle bekannt, die eine Vertragspartei 
betrifft oder betreffen könnte, so warnt es die betroffene Vertragspartei und übermittelt ihr so bald wie praktisch mög
lich alle maßgeblichen Informationen einschließlich der Kritikalitätsstufe, sodass Schutz- oder Abhilfemaßnahmen getrof
fen werden können. Das CERT-EU kann bei der Bereitstellung dieser Schutz- oder Abhilfemaßnahmen Unterstützung 
leisten. Wenn die Bedrohung oder Schwachstelle andere Vertragsparteien betreffen könnte, sind diese zu informieren.

(3) Die Vertragsparteien informieren das CERT-EU unverzüglich, wenn sie mit einem bedeutenden Cybervorfall kon
frontiert sind, und sie stellen alle relevanten technischen Daten bereit, es sei denn, dass dadurch die Sicherheitsinteressen 
einer Vertragspartei oder eines Dritten gefährdet würden. Jeder Sicherheitsvorfall ist als bedeutend zu erachten, mit Aus
nahme von wiederkehrenden oder elementaren Vorfällen, die in Bezug auf die Methoden und Technologien wahrschein
lich bereits wohlbekannt sind. Nichttechnische Informationen können nach dem Ermessen der betroffenen Vertragspartei 
mit dem CERT-EU ausgetauscht werden. Die dem CERT-EU übermittelten Angaben zum Vorfall dürfen das CERT-EU 
nicht ohne die Zustimmung der betroffenen Vertragspartei verlassen, auch nicht in anonymisierter Form. Zur Vorberei
tung auf Fälle, in denen Informationen zum Schutz der Netze und Systeme der Vertragsparteien rasch ausgetauscht wer
den müssen, arbeitet das CERT-EU gemeinsam mit den Vertragsparteien bereits im Voraus Leitlinien aus, wie dies zu 
geschehen hat.

(4) Das CERT-EU führt in Abstimmung mit den Vertragsparteien einen Katalog des verfügbaren Fachwissens, auf das 
unter Umständen im Fall eines schwerwiegenden Cybervorfalls, der eine oder mehrere Vertragsparteien betrifft, im Rah
men der Mittel und Fähigkeiten zurückgegriffen werden könnte. Gegebenenfalls kann das CERT-EU den Informationsaus
tausch und die technische Unterstützung organisieren und koordinieren, die zur Bewältigung eines Cybersicherheitsvor
falls direkt auf der Ebene der Vertragsparteien stattfinden.

(5) Im Rahmen seines Aufgabenbereichs arbeitet das CERT-EU eng mit der Agentur der Europäischen Union für Netz- 
und Informationssicherheit (ENISA) und dem Europäischen Zentrum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität bei Europol 
zusammen.

(6) Das CERT-EU tauscht Informationen über spezifische Sicherheitsvorfälle nur dann mit Strafverfolgungsbehörden 
aus, wenn die zuständigen Dienststellen der betreffenden Vertragspartei bzw. Vertragsparteien dies zuvor genehmigt 
haben.

(7) Das CERT-EU führt Aufzeichnungen über alle Informationen, die es mit Vertragsparteien und Dritten ausgetauscht 
hat. Die Vertragsparteien können das CERT-EU ersuchen, genaue Angaben zu den mit Dritten ausgetauschten Informa
tionen zu machen.

(8) Sollte es sich als erforderlich erweisen, kann das CERT-EU mit jeder Vertragspartei eine Leistungs- oder Kooperati
onsvereinbarung über die Erbringung von CERT-Dienstleistungen schließen. Das CERT-EU kann auch eine Leistungs- 
oder Kooperationsvereinbarung über die Erbringung von CERT-Dienstleistungen gegen Entgelt für zivile Krisenbewälti
gungsoperationen der EU im Sinne des Titels V Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union schließen. In jedem 
Fall bedürfen solche Leistungs- oder Kooperationsvereinbarungen der Genehmigung durch den Lenkungsausschuss.

Artikel 4

Zusammenarbeit des CERT-EU mit CERT der Mitgliedgliedstaaten

(1) Das CERT-EU pflegt die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit den nationalen oder von den Regie
rungen eingesetzten CERT oder CSIRT der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Bedrohungen, Schwachstellen und Vorfälle 
im Bereich der Cybersicherheit, auf die möglichen Gegenmaßnahmen und auf alle Angelegenheiten, die für eine Verbes
serung des Schutzes der IKT-Infrastrukturen der Vertragsparteien maßgeblich sind, unter anderem über das CSIRT-Netz 
nach Artikel 12 der NIS-Richtlinie.
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(2) Das CERT-EU arbeitet mit den CERT der Mitgliedstaaten zusammen, um Informationen über allgemeine und 
besondere Bedrohungen für die Vertragsparteien und über Instrumente oder Methoden, einschließlich Techniken, Takti
ken und Verfahren, bewährte Verfahren und allgemeine Schwachstellen zu sammeln und an seine Vertragsparteien wei
terzuleiten. Das CERT-EU kann Informationen über Instrumente und Methoden, einschließlich Techniken, Taktiken und 
Verfahren, bewährte Verfahren und allgemeine Bedrohungen und Schwachstellen mit diesen CERT austauschen.

(3) Mit Zustimmung der betroffenen Vertragspartei kann das CERT-EU Informationen im Zusammenhang mit einem 
bestimmten Vorfall mit diesen CERT austauschen.

Artikel 5

Zusammenarbeit mit CERT von Dritten und anderen Partnern

(1) Das CERT-EU kann in Bezug auf Instrumente und Methoden wie Techniken, Taktiken und Verfahren, bewährte 
Verfahren und allgemeine Bedrohungen und Schwachstellen mit branchenspezifischen CERT und mit CERT von Nicht-
EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Für jede Zusammenarbeit mit diesen CERT, auch wenn CERT aus Nicht-EU-
Mitgliedstaaten mit CERT aus Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, holt das CERT-EU die vorherige Genehmigung des Len
kungsausschusses ein.

(2) Das CERT-EU kann mit anderen Partnern zusammenarbeiten, etwa mit kommerziellen Organisationen oder einzel
nen Experten, um Informationen über allgemeine und spezifische Bedrohungen und Schwachstellen sowie über mögliche 
Gegenmaßnahmen zu sammeln. Für eine umfassendere Zusammenarbeit mit diesen Partnern holt das CERT-EU die vor
herige Zustimmung des Lenkungsausschusses ein.

(3) Sofern eine Geheimhaltungsvereinbarung oder ein Geheimhaltungsvertrag mit den betreffenden Partnern geschlos
sen wurde, kann das CERT-EU mit Zustimmung der betroffenen Vertragspartei Informationen über bestimmte Vorfälle 
bei einer Vertragspartei an diese Partner weiterleiten, sofern diese einen Beitrag zur Analyse des Vorfalls leisten können. 
Solche Geheimhaltungsvereinbarungen oder -verträge sind einer rechtlichen Prüfung im Einklang mit den einschlägigen 
internen Verfahren der Kommission zu unterziehen. Geheimhaltungsvereinbarungen oder -verträge bedürfen keiner vor
herigen Genehmigung durch den Lenkungsausschuss, doch dessen Vorsitz ist davon in Kenntnis zu setzen.

(4) Das CERT-EU kann in Ausnahmefällen mit vorheriger Zustimmung des Lenkungsausschusses Leistungsvereinba
rungen mit anderen Einrichtungen als den Vertragsparteien schließen.

Artikel 6

Aufgaben des Leiters des CERT-EU

(1) Der Leiter des CERT-EU ist für das reibungslose Funktionieren des CERT-EU verantwortlich und handelt im Rah
men seiner/ihrer Zuständigkeiten unter der Leitung des Lenkungsausschusses. Er ist verantwortlich für die Umsetzung 
der strategischen Leitlinien, der Orientierungshilfen, der Ziele und Prioritäten, die vom Lenkungsausschuss festgelegt 
werden, und für die ordnungsgemäße Verwaltung des CERT-EU, einschließlich derjenigen seiner finanziellen und perso
nellen Ressourcen. Er erstattet dem Vorsitz des Lenkungsausschusses regelmäßig Bericht.

(2) Der Leiter des CERT-EU unterliegt den für die Kommission geltenden Vorschriften und fungiert als nachgeordnet 
bevollmächtigter Anweisungsbefugter bei der Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union, gemäß 
den einschlägigen internen Vorschriften der Kommission über die Übertragung der Befugnisse und Zuständigkeitsbe
schränkungen in solchen Fällen. Der Leiter des CERT-EU handelt unter der Aufsicht der Kommission ausschließlich für 
die Anwendung der verwaltungstechnischen und finanziellen Regeln und Verfahren.

(3) Der Leiter des CERT-EU legt dem Lenkungsausschuss vierteljährliche Berichte über die Leistung des CERT-EU, den 
Haushaltsvollzug, geschlossene Verträge oder sonstige Vereinbarungen und die von Mitarbeitern unternommenen Dienst
reisen vor. Er legt dem Lenkungsausschuss zudem jährlich einen Bericht gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe e vor.

(4) Der Leiter des CERT-EU unterstützt den zuständigen bevollmächtigten Anweisungsbefugten bei der Erstellung des 
in Artikel 66 Absatz 9 der Haushaltsordnung vorgesehenen jährlichen Tätigkeitsberichts, der Finanz- und Verwaltungs
informationen sowie Kontrollergebnisse enthält, und erstattet ihm regelmäßig Bericht über die Umsetzung von Maßnah
men, für die eine Weiterübertragung von Befugnissen erfolgt ist.

(5) Der Leiter des CERT-EU erstellt alljährlich eine Finanzplanung der Verwaltungseinnahmen und -ausgaben für des
sen Tätigkeiten, die vom Lenkungsausschuss gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c gebilligt werden muss.
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Artikel 7

Der Lenkungsausschuss

(1) Ein Lenkungsausschuss legt strategische Leitlinien und Orientierungshilfen für das CERT-EU fest und überwacht die 
Umsetzung seiner allgemeinen Prioritäten und Ziele. Seine Mitglieder sind Vertreter der höheren Leitungsebene aller 
Unterzeichner dieser Vereinbarung und der ENISA, die die Interessen der in Anhang I aufgeführten Ämter und Agentu
ren, die ihre eigene IKT-Infrastruktur betreiben, vertritt. Jedes Mitglied kann einen Stellvertreter haben. Andere Vertreter 
von Vertragsparteien können vom Vorsitz zur Teilnahme an Sitzungen des Lenkungsausschusses eingeladen werden.

(2) Der Lenkungsausschuss benennt aus den Reihen seiner Mitglieder einen Vorsitzenden für einen Zeitraum von zwei 
Jahren. Der Stellvertreter des Vorsitzenden wird für denselben Zeitraum Vollmitglied des Lenkungsausschusses.

(3) Der Lenkungsausschuss tritt auf Initiative seines Vorsitzes oder auf Antrag eines seiner Mitglieder zusammen. Er 
gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4) Jeder Unterzeichner dieser Vereinbarung und die ENISA haben eine Stimme, wobei das entsprechende Mitglied 
bzw. die entsprechenden Mitglieder das Stimmrecht ausüben. Der Lenkungsausschuss fasst seine Beschlüsse, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit. Der Vorsitzende beteiligt sich nicht an den Abstimmungen, außer 
bei Stimmengleichheit, wenn seine Stimme den Ausschlag gibt.

(5) Sollten dringende Entscheidungen aus operativen Gründen erforderlich sein, so kann der Lenkungsausschuss in 
Ausnahmefällen mit Zustimmung des Vorsitzes und der Mitglieder, die die Europäische Kommission, den Rat, das Euro
päische Parlament und die betroffene Vertragspartei bzw. die betroffene Vertragsparteien vertreten, handeln.

(6) Der Lenkungsausschuss kann im Wege eines vom Vorsitz eingeleiteten vereinfachten schriftlichen Verfahrens tätig 
werden, nach dem die entsprechende Entscheidung als innerhalb des vom Vorsitz vorgegebenen Zeitrahmens gebilligt 
gilt, es sei denn, ein Mitglied erhebt Einwände.

(7) Der Leiter des CERT-EU nimmt an den Sitzungen des Lenkungsausschusses teil, sofern der Lenkungsausschuss 
nichts anderes beschließt.

(8) Die Sekretariatsgeschäfte des Lenkungsausschusses werden von dem Organ wahrgenommen, dessen Vertreter der 
höheren Leitungsebene den Vorsitz innehat.

(9) Das Sekretariat unterrichtet die in Anhang I aufgeführten Ämter und Agenturen der EU über die Beschlüsse des 
Lenkungsausschusses. Jede EU-Agentur kann dem Vorsitz des Lenkungsausschusses jede Angelegenheit vorlegen, die dem 
Lenkungsausschuss ihrer Auffassung nach zur Kenntnis gebracht werden sollte.

Artikel 8

Aufgaben des Lenkungsausschusses

(1) Bei der Bereitstellung strategischer Leitlinien und Orientierungshilfen für das CERT-EU hat der Lenkungsausschuss 
insbesondere die Aufgabe,

a) auf der Grundlage eines Vorschlags des Leiters des CERT-EU das jährliche Arbeitsprogramm des CERT-EU zu billigen 
und dessen Umsetzung zu überwachen;

b) auf der Grundlage eines Vorschlags des Leiters des CERT-EU den Dienstleistungskatalog des CERT-EU zu billigen;

c) auf der Grundlage eines vom Leiter des CERT-EU vorgelegten Vorschlags die Finanzplanung der Einnahmen und Aus
gaben, einschließlich Personalkosten, für die Tätigkeiten des CERT-EU zu billigen;

d) alljährlich auf der Grundlage eines Vorschlags des Leiters des CERT-EU den Betrag der jährlichen Mittelzuweisungen 
für die Dienstleistungen zu billigen, die auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen mit dem CERT-EU für Ver
tragsparteien und für Dritte zu erbringen sind;

e) den Jahresbericht des Leiters des CERT-EU über die Tätigkeiten des CERT-EU und die Mittelverwaltung durch das 
CERT-EU zu prüfen und zu billigen;
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f) die auf Vorschlag des Leiters des CERT-EU festgelegten wesentlichen Leistungsindikatoren für das CERT-EU zu billigen 
und zu überwachen;

g) Strategiepapiere des CERT-EU zu billigen, in denen allgemeine politische Maßnahmen und Leitlinien für eine gute 
Praxis auf dem Gebiet der IKT-Sicherheit festgelegt sind, die von den Vertragsparteien zu befolgen sind;

h) Kooperationsvereinbarungen und Leistungsvereinbarungen oder -verträge zwischen dem CERT-EU und anderen Ein
richtungen gemäß Artikel 3 Absatz 8 und Artikel 5 Absatz 4 zu billigen;

i) erforderlichenfalls technische Beratungsgremien zur Unterstützung der Arbeit des Lenkungsausschusses einzusetzen, 
deren Aufgabenstellung zu billigen und deren Vorsitz zu benennen und

j) die in Anhang I enthaltene Liste der Ämter und Agenturen der Union, die diese Vereinbarung anwenden, zu ändern.

(2) Im Einklang mit den vom Lenkungsausschuss festgelegten Bestimmungen kann der Vorsitzende den Lenkungsaus
schuss vertreten oder in dessen Namen handeln.

Artikel 9

Personal- und Finanzangelegenheiten

(1) Das CERT-EU wird zwar als eigenständiger interinstitutioneller Dienstleister geschaffen, der allen Organen, Einrich
tungen und sonstigen Stellen der Union dient, aber in die Verwaltungsstruktur einer Generaldirektion der Kommission 
integriert, um die Unterstützungsstrukturen der Kommission für Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungsfüh
rung nutzen zu können. Die Kommission unterrichtet den Lenkungsausschuss über die administrative Zuordnung des 
CERT-EU und diesbezügliche Änderungen.

(2) Die Kommission ernennt nach einstimmiger Zustimmung des Lenkungsausschusses den Leiter des CERT-EU. Der 
Lenkungsausschuss wird in allen Phasen des Verfahrens vor der Ernennung des Leiters des CERT-EU — insbesondere bei 
der Ausarbeitung der Stellenausschreibungen, der Prüfung von Bewerbungen und der Ernennung von Prüfungsausschüs
sen für Auswahlverfahren in Bezug auf diese Stelle — konsultiert.

(3) Die Beamten aller Organe und Einrichtungen der Union werden über jede Ausschreibung von Stellen beim CERT-
EU unterrichtet.

(4) Vorbehaltlich der Vorrechte der Haushaltsbehörde der Union verpflichten sich die an dieser Vereinbarung teilneh
menden Organe und Einrichtungen der Union — mit Ausnahme des Europäischen Rechnungshofs, der Europäischen 
Zentralbank und der Europäischen Investitionsbank — dem CERT-EU die in Anhang II aufgeführten Planstellen bis zum 
Haushaltsjahr 2019 zu übertragen oder zuzuweisen, soweit nicht in Anhang II etwas anderes bestimmt ist. Die Organe 
und Einrichtungen der Union, die die zahlenmäßig festgelegten Planstellen zuweisen oder übertragen, haben Anspruch 
auf das vollständige Dienstleistungsangebot des CERT-EU. Die in Anhang II vorgesehene Zahl der Planstellen wird min
destens alle fünf Jahre überprüft.

(5) Das CERT-EU kann sich mit den teilnehmenden Organen und Einrichtungen der Union auf die befristete Zuwei
sung zusätzlichen Personals an das CERT-EU einigen.

(6) Der Europäische Rechnungshof, die Europäische Zentralbank und die Europäische Investitionsbank schließen Leis
tungsvereinbarungen über die vom CERT-EU entsprechend seinem Dienstleistungskatalog angebotenen Dienstleistungen 
und über die jährliche finanzielle Gegenleistung, die von jeder dieser Einrichtungen gemäß Anhang II zu Beginn jedes 
Haushaltsjahres für die vom CERT-EU im vorangegangenen Haushaltsjahr erbrachten Dienstleistungen zu erbringen ist.

(7) Die finanzielle Gegenleistung, die von den einzelnen Ämtern und Agenturen der Union zur Deckung der mit der 
Nutzung des Dienstleistungsangebots des CERT-EU verbundenen Kosten zu erbringen ist, wird mit den jeweiligen 
Ämtern und Agenturen der Union vereinbart und in den allgemeinen Verwaltungsrahmen für die Erbringung von 
Dienstleistungen der Kommission für die Ämter und Agenturen der Union aufgenommen.

(8) Der Leiter des CERT-EU berichtet jährlich über den Betrag der jährlichen finanziellen Gegenleistung, die von den 
Vertragsparteien mit Leistungsvereinbarungen mit dem CERT-EU nach Absatz 6 und von den Ämtern und Agenturen 
der EU nach Absatz 7 zu erbringen ist. Der Lenkungsausschuss überprüft jährlich den Betrag der jährlichen finanziellen 
Gegenleistung.
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(9) Die Haushaltsführung und das Finanzmanagement der CERT-EU-Tätigkeiten, einschließlich der zweckgebundenen 
Einnahmen anderer Organe oder Einrichtungen der Union, erfolgt seitens der Kommission im Einklang mit der Verord
nung (EG, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und den einschlägigen Vorschriften und Regelungen. Alle Haushaltsmittelzuweisungen 
oder Einnahmen des CERT-EU aufgrund von Leistungsvereinbarungen werden in dessen Finanzplanung besonders 
ausgewiesen.

Artikel 10

Berufsgeheimnis

Das CERT-EU und die Vertragsparteien behandeln alle von einer anderen Vertragspartei oder einem Dritten erhaltenen 
Informationen als gemäß Artikel 339 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder gleichwertigen 
geltenden Rahmenregelungen unter das Berufsgeheimnis fallend. Sie geben keine derartigen Informationen an Dritte wei
ter, es sei denn, sie sind von der betreffenden Vertragspartei oder dem betreffenden Dritten hierzu besonders ermächtigt 
worden.

Artikel 11

Schutz personenbezogener Daten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten nach dieser Vereinbarung unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (2).

Artikel 12

Rechnungsprüfung, Anfragen und Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten

(1) Die Funktion des internen Rechnungsprüfers wird unter Einhaltung des Artikels 10 vom Internen Auditdienst der 
Kommission wahrgenommen. Der Lenkungsausschuss kann dem Internen Auditdienst der Kommission die Durchfüh
rung von Rechnungsprüfungen vorschlagen.

(2) Der Leiter des CERT-EU ist dafür zuständig, Anfragen des Europäischen Bürgerbeauftragten und des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten gemäß den internen Verfahren der Kommission zu beantworten.

(3) Die Verfahren der Kommission gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (3) gilt hinsichtlich der Anträge auf Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten, die sich im Besitz des CERT-EU 
befinden, wobei der nach der genannten Verordnung geltenden Pflicht zur Anhörung anderer Vertragsparteien für den 
Fall, dass eine Anfrage deren Dokumente betrifft, Rechnung getragen wird.

Artikel 13

Überarbeitung

In Anbetracht der sich wandelnden Cyberbedrohungen und der Reaktion der Union auf diese Entwicklung, einschließlich 
der in der Cybersicherheitsstrategie der Europäischen Union festgelegten strategischen Prioritäten, überprüft der Len
kungsausschuss regelmäßig die Organisation und die Funktionsweise des CERT-EU. Er kann an die teilnehmenden 
Organe und Einrichtungen Empfehlungen zur Überprüfung oder Änderung dieser Vereinbarung oder andere Empfehlun
gen für das wirksame Funktionieren des CERT-EU richten.

Artikel 14

Anwendungsbereich und Beginn der Anwendung

(1) Diese Vereinbarung gilt für die Organe und Einrichtungen der Union, die sie unterzeichnet haben, und für die in 
Anhang I aufgeführten Ämter und Agenturen der Union, die ihre eigene IKT-Infrastruktur betreiben.

(2) Diese Vereinbarung gilt ab dem Tag ihrer Unterzeichnung. Sie wird im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht.

(1) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsord
nung  für  den  Gesamthaushaltsplan  der  Union  und  zur  Aufhebung  der  Verordnung  (EG,  Euratom)  Nr.  1605/2002  des  Rates 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).

(2) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr 
(ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).

(3) Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit 
zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43).
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Dieses Abkommen ist in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, estnischer, finnischer, französischer, griechischer, 
italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, 
slowakischer, slowenischer, spanischer, schwedischer, tschechischer und ungarischer Sprache in einer Urschrift abgefasst, 
die beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union hinterlegt wird; das Generalsekretariat wird allen Ver
tragsparteien eine beglaubigte Abschrift übermittelt.

Geschehen zu Frankfurt, Luxemburg und Brüssel am 20. Dezember 2017.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Generalsekretär

K. WELLE

Im Namen des Europäischen Rates und des Rates

Der Generalsekretär

J. TRANHOLM-MIKKELSEN

Im Namen der Europäischen Kommission

Der Generalsekretär

A. ITALIANER

Im Namen des Gerichtshofs der Europäischen Union

Generaldirektor der GD Infrastrukturen

F. SCHAFF

Im Namen der Europäischen Zentralbank

Generaldirektor Informationssysteme

K. DE GEEST

Im Namen des Europäischen Rechnungshofs

Der Generalsekretär

E. RUIZ GARCÍA

Chief Services Officer

M. DIEMER

Im Namen des Europäischen Auswärtigen Dienstes

Generaldirektor für Haushalt und Verwaltung

G. DI VITA

Im Namen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

Der Generalsekretär

L. PLANAS PUCHADES

Im Namen des Europäischen Ausschusses der Regionen

Der Generalsekretär

J. BURIÁNEK

Im Namen der Europäischen Investitionsbank

Generaldirektor und Finanzkontrolleur

P. KLAEDTKE
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ANHANG I

Liste der Ämter und Agenturen der Union nach Artikel 14 Absatz 1

ACRE Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden

Büro des GEREK Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation

CPVO Gemeinschaftliches Sortenamt

EU-OSHA Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Frontex Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache

eu-LISA Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts

EASO Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen

EASA Europäische Agentur für Flugsicherheit

EBA Europäische Bankenaufsichtsbehörde

ECDC Europäisches Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten

Cedefop Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung

ECHA Europäische Chemikalienagentur

EUA Europäische Umweltagentur

EFCA Europäische Fischereiaufsichtsagentur

EFSA Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit

Eurofund Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen

GSA Agentur für das Europäische GNSS

EIGE Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen

EIOPA Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung

EMSA Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs

EMA Europäische Arzneimittel-Agentur

EBDD Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht

ENISA Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit

CEPOL Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung

Europol Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung

ERA Eisenbahnagentur der Europäischen Union

ESMA Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

ETF Europäische Stiftung für Berufsbildung

FRA Agentur der Europäischen Union für Grundrechte

EUIPO Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum
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Eurojust Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

CdT Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union

EDA Europäische Verteidigungsagentur

EIT Europäisches Innovations- und Technologieinstitut

EUISS Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien

SATCEN Satellitenzentrum der Europäischen Union

SRB Einheitlicher Abwicklungsausschuss
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ANHANG II

Vollzeitäquivalentstellen oder Haushaltsbeiträge, die dem CERT-EU von den Teilnehmern zugesagt 
sind

IM STELLENPLAN VORGESEHENE PLANSTELLEN

Organ/Einrichtung Relativer Anteil am EU-Personal
Zahl der dem CERT-EU zu übertragenden/

zuzuweisenden entsprechenden 
Vollzeitäquivalentstellen

Europäisches Parlament 19,5 % 3 (1)

Europäischer Rat/Rat 9 % 2

Kommission (2) 55 % 8

Gerichtshof 6 % 1 (3)

Europäischer Auswärtiger Dienst 4,5 % 1 (4)

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss/
Europäischer Ausschuss der Regionen 3,5 % 1 (5)

Europäischer Rechnungshof 2,5 % 0 (6)

 INSGESAMT: 16

Jährliche Mittelzuweisungen an das CERT-EU

Europäische Zentralbank (7) EUR 120 000 (8)

Europäische Investitionsbank (7) EUR 120 000 (8)

(1) Das Europäische Parlament wird die Übertragung der beiden ausstehenden Stellen spätestens als Teil des Haushaltsplans für das Jahr 
2021 abschließen. In dem bis dahin verbleibenden Zeitraum verpflichtet es sich, seine derzeitige Zusage aufrechtzuerhalten: eine halbe 
Vollzeitäquivalentstelle,  die dem CERT-EU zur Verfügung gestellt  wird,  und einen in einer Leistungsvereinbarung festgelegten jährli
chen Finanzbeitrag (120 000 EUR).

(2) Was die  Kommission anbelangt,  so werden die  Posten intern dem CERT-EU zur Verfügung gestellt.  Die Kommission erbringt  auch 
einen Beitrag als Sachleistung in Form von Büroraum, Logistikleistungen und IT-Infrastruktur. Beim relativen Anteil der im Stellenplan 
vorgesehenen Stellen,  die von der Kommission zugewiesen werden,  sind die Stellen in Agenturen der Union oder in verschiedenen 
Exekutivagenturen der Union, denen die Kommission IT-Infrastruktur bereitstellt, nicht berücksichtigt.

(3) Der Gerichtshof der Europäischen Union ist nicht in der Lage, die Übertragung einer Planstelle innerhalb des in Artikel 9 Absatz 4 
vorgesehenen Zeitraums zuzusagen. Bis er hierzu in der Lage ist, verpflichtet er sich, seine derzeitige Zusage bezüglich eines in einer 
Leistungsvereinbarung festgelegten jährlichen Finanzbeitrags aufrechtzuerhalten.

(4) Der Europäische Auswärtige Dienst ist nicht in der Lage, die Übertragung einer Planstelle innerhalb des in Artikel 9 Absatz 4 vorgese
henen Zeitraums zuzusagen. Bis er hierzu in der Lage ist,  verpflichtet er sich, seine derzeitige Zusage bezüglich eines in einer Leis
tungsvereinbarung festgelegten jährlichen Finanzbeitrags aufrechtzuerhalten.

(5) Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Ausschuss der Regionen sind nicht in der Lage, die Übertragung einer Plan
stelle  innerhalb des in Artikel  9 Absatz 4 vorgesehenen Zeitraums zuzusagen.  Bis  sie  hierzu in der Lage sind,  verpflichten sie  sich 
dazu, ihre derzeitigen Zusagen bezüglich der Bereitstellung von zwei Experten als Halbzeitkräfte aufrechtzuerhalten.

(6) Der Europäische Rechnungshof wird in Anbetracht seiner relativen Größe anstelle der Übertragung einer Planstelle vielmehr finanzi
elle Mittel für das CERT-EU gemäß Artikel 9 Absatz 6 zusagen.

(7) Da die Europäische Zentralbank und die Europäische Investitionsbank nicht das Statut der Beamten der EU anwenden und daher auch 
keine  Stellenübertragungen  vornehmen  können,  werden  die  beiden  weiterhin  im  Rahmen  einer  Leistungsvereinbarung  gemäß 
Artikel 9 Absatz 6 einen jährlichen Finanzbeitrag zum CERT-EU leisten.

(8) Die betreffenden Beträge können gemäß Artikel 9 Absatz 8 angepasst werden.
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MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss

(Sache M.8522 — Avantor/VWR)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2018/C 12/02)

Am 17. November 2017 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
des Rates (1) entschieden, keine Einwände gegen den oben genannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und 
ihn für mit dem Binnenmarkt vereinbar zu erklären. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Englisch 
verfügbar und wird in einer um etwaige Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden EU-Websites 
veröffentlicht:

— der Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Auf dieser 
Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie Unternehmensname, Nummer der 
Sache, Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen werden,

— der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de). Hier kann diese Entscheidung anhand der 
Celex-Nummer 32017M8522 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum Gemeinschaftsrecht.

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.

Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss

(Sache M.8640 — CVC/Blackstone/Paysafe)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2018/C 12/03)

Am 21. November 2017 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
des Rates (1) entschieden, keine Einwände gegen den oben genannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und 
ihn für mit dem Binnenmarkt vereinbar zu erklären. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Englisch 
verfügbar und wird in einer um etwaige Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden EU-Websites 
veröffentlicht:

— der Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Auf dieser 
Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie Unternehmensname, Nummer der 
Sache, Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen werden,

— der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de). Hier kann diese Entscheidung anhand der 
Celex-Nummer 32017M8640 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum Gemeinschaftsrecht.

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
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Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss

(Sache M.8684 — La Poste/Generali/Malakoff Médéric/EAP France)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2018/C 12/04)

Am 21. Dezember 2017 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
des Rates (1) entschieden, keine Einwände gegen den oben genannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und 
ihn für mit dem Binnenmarkt vereinbar zu erklären. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Französisch 
verfügbar und wird in einer um etwaige Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden EU-Websites 
veröffentlicht:

— der Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Auf dieser 
Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie Unternehmensname, Nummer der 
Sache, Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen werden;

— der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de). Hier kann diese Entscheidung anhand der 
Celex-Nummer 32017M8684 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum Gemeinschaftsrecht.

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
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IV

(Informationen)

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN 
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

RAT

Aktualisierung 2018 der Vergütungen für zum Generalsekretariat des Rates der Europäischen 
Union abgeordnete nationale Sachverständig

(2018/C 12/05)

Gemäß Artikel 19 Absatz 6 des Beschlusses (EU) 2015/1027 des Rates vom 23. Juni 2015 über die Regelung für zum 
Generalsekretariat des Rates abgeordnete nationale Sachverständige und zur Aufhebung des Beschlusses 2007/829/EG (1) 
wird Folgendes festgelegt:

1. Ab dem 1. Januar 2018 wird der Betrag des Tagegelds auf 138,15 EUR festgesetzt.

2. Ab dem 1. Januar 2018 gelten die folgenden Erstattungsmodalitäten je nach Entfernung zwischen dem Herkunftsort 
und dem Ort der Abordnung (in km):

Entfernung zwischen Herkunftsort und Ort der Abordnung (in 
km) Betrag (in Euro)

0-150 0,00

> 150 88,80

> 300 157,86

> 500 256,55

> 800 414,42

> 1 300 651,23

> 2 000 779,52

(1) ABl. L 163 vom 30.6.2015, S. 40.
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EUROPÄISCHE KOMMISSION

Euro-Wechselkurs (1)

12. Januar 2018

(2018/C 12/06)

1 Euro =

Währung Kurs

USD US-Dollar 1,2137

JPY Japanischer Yen 134,88

DKK Dänische Krone 7,4487

GBP Pfund Sterling 0,88983

SEK Schwedische Krone 9,8350

CHF Schweizer Franken 1,1787

ISK Isländische Krone

NOK Norwegische Krone 9,6590

BGN Bulgarischer Lew 1,9558

CZK Tschechische Krone 25,521

HUF Ungarischer Forint 308,74

PLN Polnischer Zloty 4,1722

RON Rumänischer Leu 4,6363

TRY Türkische Lira 4,5587

AUD Australischer Dollar 1,5417

Währung Kurs

CAD Kanadischer Dollar 1,5194
HKD Hongkong-Dollar 9,4962
NZD Neuseeländischer Dollar 1,6726
SGD Singapur-Dollar 1,6103
KRW Südkoreanischer Won 1 289,54
ZAR Südafrikanischer Rand 15,0481
CNY Chinesischer Renminbi Yuan 7,8417
HRK Kroatische Kuna 7,4454
IDR Indonesische Rupiah 16 179,71
MYR Malaysischer Ringgit 4,8255
PHP Philippinischer Peso 61,144
RUB Russischer Rubel 68,7074
THB Thailändischer Baht 38,802
BRL Brasilianischer Real 3,8959
MXN Mexikanischer Peso 23,1956
INR Indische Rupie 77,1915

(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
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Neue nationale Seite von Euro-Umlaufmünzen

(2018/C 12/07)

Nationale Seite der von Spanien neu ausgegebenen und für den Umlauf bestimmten 2-Euro-Gedenkmünze

Euro-Umlaufmünzen haben im gesamten Euro-Währungsgebiet den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels. Zur Infor
mation der Fachkreise und der breiten Öffentlichkeit veröffentlicht die Kommission eine Beschreibung der Gestaltungs
merkmale aller neuen Euro-Münzen (1). Gemäß den Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Februar 2009 (2) ist es den 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets sowie Ländern, die aufgrund eines Währungsabkommens mit der Europäi
schen Union Euro-Münzen ausgeben dürfen, unter bestimmten Bedingungen gestattet, für den Umlauf bestimmte Euro-
Gedenkmünzen auszugeben. Dabei darf es sich ausschließlich um 2-Euro-Münzen handeln. Die Gedenkmünzen weisen 
die gleichen technischen Merkmale auf wie die üblichen 2-Euro-Münzen, sind jedoch auf der nationalen Seite mit einem 
national oder europaweit besonders symbolträchtigen Gedenkmotiv versehen.

Ausgabestaat: Spanien

Anlass: 50. Geburtstag von König FELIPE VI

Beschreibung des Münzmotivs: Das Münzmotiv stellt das Wappen von König Felipe VI dar. Auf der linken Seite steht 
im Halbkreis das Wort „ESPAÑA“ und darunter das Ausgabejahr 2018. Am unteren rechten Rand steht im Halbkreis der 
Schriftzug „50 ANIVERSARIO DE S.M. FELIPE VI“. Das Zeichen der Münzstätte rechts oben zu sehen.

Auf dem äußeren Münzring sind die zwölf Sterne der Europaflagge dargestellt.

Voraussichtliche Prägeauflage: 400 000

Datum der Ausstellung: 1. Februar 2018

(1) Zu  den  Gestaltungsmerkmalen  der  nationalen  Seiten  sämtlicher  im  Jahr  2002  ausgegebenen  Euro-Münzen  siehe  ABl.  C  373 
vom 28.12.2001, S. 1.

(2) Siehe  Schlussfolgerungen  des  Rates  „Wirtschaft  und  Finanzen“  vom  10.  Februar  2009  und  Empfehlung  der  Kommission  vom 
19.  Dezember  2008 zu gemeinsamen Leitlinien für  die  nationalen Seiten und die  Ausgabe von für  den Umlauf  bestimmten Euro-
Münzen (ABl. L 9 vom 14.1.2009, S. 52).
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RECHNUNGSHOF

Sonderbericht Nr. 1/2018

„Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung von Projekten in europäischen Regionen (Jaspers) — 
Zeit für eine bessere Ausrichtung“

(2018/C 12/08)

Der Europäische Rechnungshof teilt mit, dass der Sonderbericht Nr. 1/2018 „Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung 
von Projekten in europäischen Regionen (Jaspers) — Zeit für eine bessere Ausrichtung“ soeben veröffentlicht wurde.

Der Bericht kann auf der Website des Europäischen Rechnungshofs (http://eca.europa.eu) abgerufen bzw. von dort her
untergeladen werden.

13.1.2018 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 12/17

http://eca.europa.eu


INFORMATIONEN DER MITGLIEDSTAATEN

Angaben der Mitgliedstaaten zur Schließung von Fischereien

(2018/C 12/09)

Gemäß Artikel 35 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung 
einer Kontrollregelung der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik (1) 
wurde beschlossen, die Fischerei wie nachstehend beschrieben zu schließen:

Datum und Uhrzeit der Schließung 10.10.2017

Dauer 10.10.2017-31.12.2017

Mitgliedstaat Belgien

Bestand oder Bestandsgruppe WHG/08.

Art Wittling (Merlangius merlangus)

Gebiet VIII

Typ des betreffenden Fischereifahrzeugs —

Laufende Nummer 28/TQ127

(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.
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V

(Bekanntmachungen)

VERWALTUNGSVERFAHREN

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Einrichtung von Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT)

(2018/C 12/10)

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1292/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) wird hiermit bekannt gege
ben, dass eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC) ergeht.

Es wird um Vorschläge für die nachstehende Aufforderung gebeten. Der Text der Aufforderung, der auf der EIT-Website 
veröffentlicht ist, enthält die Einreichungsfrist sowie alle relevanten Informationen.

Kennnummer der Aufforderung: EIT-KICS-2018.

Die Aufforderung enthält folgende Prioritätsbereiche: EIT Urbane Mobilität (intelligenter, umweltfreundlicher und inte
grierter Verkehr) und EIT Fertigung (Mehrwert in der Fertigung).

Angaben zu den Modalitäten der Aufforderung, die Bewertungskriterien sowie ein Leitfaden für Bewerber als Hilfestel
lung für die Einreichung von Vorschlägen sind auf der entsprechenden Seite zur KIC-Aufforderung auf der EIT-Website 
unter folgender Adresse verfügbar: http://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics

(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 174.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der gemeinsamen Erklärung über die gesetzgeberischen Prioritäten der EU für den 
Zeitraum 2018-2019

(Amtsblatt der Europäischen Union C 446 vom 29. Dezember 2017)

(2018/C 12/11)

Die auf Seite 1 veröffentlichte gemeinsame Erklärung erhält folgende Fassung:

„Gemeinsame Erklärung über die gesetzgeberischen Prioritäten der EU für den 
Zeitraum 2018-2019

Die Zukunft Europas liegt in unseren eigenen Händen. In der Überzeugung, dass die Europäische Union das beste Mittel 
ist, um unsere Ziele zu erreichen, werden wir weiterhin zusammenarbeiten, um unsere Union in den kommenden Jahren 
zu stärken, enger zu vereinen und demokratischer zu gestalten.

Europa gewinnt seine Stärke zurück, und wir müssen diesen neuen Schwung nutzen. Da in etwa 18 Monaten die 
nächste Europawahl stattfindet, ein für die Demokratie zentraler Termin, an dem die Wähler über die Wirkungskraft der 
Union urteilen, ist nun die Zeit gekommen, um zu zeigen, dass Europa für seine Bürger und Bürgerinnen Leistungen 
erbringen kann, wann und wo es darauf ankommt.

Die gemeinsame Erklärung über die gesetzgeberischen Prioritäten der EU für 2017, die erste derartige Erklärung seit der 
Schaffung dieses Instruments durch die Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016, 
hat ihren Wert unter Beweis gestellt, wenn es darum geht, die politische Aufmerksamkeit dauerhaft auf die wichtigsten 
Vorschläge zu richten, bei denen die Erzielung von Ergebnissen am nötigsten ist, und sollte deshalb für den bis zur 
Europawahl verbleibenden Zeitraum verlängert werden.

Die drei Organe kommen überein, eine positive Agenda für eine integrativere und enger vereinte EU und einen 
zukunftsgerichteten neuen Finanzrahmen für die Zeit nach 2020 aufzustellen, zur Unterstützung der Ziele der Union 
und zur Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den Politiken der EU im Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger. Im Einklang mit diesem ausgeprägten Leistungsbewusstsein werden wir den folgenden Initiativen im Gesetz
gebungsverfahren Vorrang einräumen, damit deutliche Fortschritte erzielt und die Initiativen nach Möglichkeit vor der 
Europawahl im Jahr 2019 umgesetzt werden:

1. Besserer Schutz der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger mittels folgender Maßnahmen: Gewährleistung, dass 
die Behörden der Mitgliedstaaten wissen, wer unsere gemeinsamen Außengrenzen überschreitet, sowie Gewährleis
tung interoperabler EU-Informationssysteme in den Bereichen Sicherheit, Strafregister, Grenzmanagement und Migra
tionssteuerung; Stärkung unserer Instrumente zur Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche sowie Förderung 
von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in der Verteidigungsindustrie der Union über einen Europäischen Verteidi
gungsfonds;

2. Reform und Entwicklung unserer Migrationspolitik im Geiste der Verantwortung und der Solidarität, einschließlich 
der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, unter Einbeziehung des Dublin-Verfahrens, und des Pakets 
zur regulären Migration;

3. neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen durch die Modernisierung der handelspolitischen 
Schutzinstrumente und die Erzielung von Fortschritten bei der Prüfung ausländischer Direktinvestitionen in der EU, 
durch die Verbesserung der Abfallwirtschaft im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, durch weitere Bemühungen um die 
Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion und durch die Vollendung unserer Bankenunion in einer Weise, bei 
der sich Risikoteilung und Risikominderung die Waage halten;

4. Einbeziehung der sozialen Dimension der Europäischen Union durch Arbeiten zur Verbesserung der Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit, durch den Schutz der Arbeitnehmer vor Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz, 
durch die Sicherstellung einer fairen Behandlung für alle auf unseren Arbeitsmärkten, indem die Vorschriften über die 
Entsendung von Arbeitnehmern modernisiert werden, und durch die Verbesserung der grenzüberschreitenden 
Durchsetzung;

5. Erfüllung unserer Verpflichtung, einen vernetzten digitalen Binnenmarkt umzusetzen, durch den Abschluss der 
Modernisierung der Vorschriften für den Sektor der elektronischen Kommunikation, durch die Festlegung höherer 
Verbraucherschutzstandards für online und im Fernabsatz gehandelte digitale und materielle Waren sowie durch die 
Stärkung der Cybersicherheit;

6. Verwirklichung unseres Ziels einer ehrgeizigen Energieunion und einer zukunftsgerichteten Klimaschutzpolitik, insbe
sondere durch die Umsetzung des Rahmens für die Klima- und Energiepolitik bis 2030, durch die Fortsetzung der 
Folgemaßnahmen zum Übereinkommen von Paris, was auch den Erlass von Rechtsvorschriften über saubere Energie 
für alle Europäer und über saubere Mobilität einschließt;
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7. Weiterentwicklung der demokratischen Legitimität auf EU-Ebene durch die Verbesserung der Funktionsweise der 
Europäischen Bürgerinitiative und durch die Erhöhung der Transparenz bei der Finanzierung politischer Parteien.

Zudem sind wir übereinstimmend der Ansicht, dass auch in den folgenden wichtigen Bereichen Fortschritte erzielt wer
den müssen:

— Fortsetzung unseres Engagements für gemeinsame europäische Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grund
rechte, Stärkung der demokratischen Legitimität der EU einschließlich unserer gemeinsamen Bemühungen zur 
Bekämpfung von Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit;

— Verfolgung einer robusten, offenen und regelbasierten Handelspolitik in der festen Überzeugung, dass Handel zur 
Schaffung von Wohlstand und von Arbeitsplätzen beiträgt;

— Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung sowie Gewährleistung eines soliden und 
gerechten Steuersystems;

— Gewährleistung von Gerechtigkeit und eines angemessenen Maßes an Sozialschutz sowie von sozialen Rechten, ent
sprechend den 20 zentralen Grundsätzen der Säule sozialer Rechte;

— Stärkung der Rolle der EU beim Schutz und bei der Verteidigung unserer Interessen über die EU-Grenzen hinaus und 
Erhöhung des Beitrags der EU zu Stabilität, Sicherheit und Frieden;

— Gewährleistung eines hohen Niveaus in Bezug auf Datenschutz, digitale Rechte und ethische Standards bei gleichzei
tiger Nutzung der Vorteile bzw. Vermeidung der Risiken im Bereich der künstlichen Intelligenz und der 
Robotertechnik.

Die drei Organe kommen ferner überein, die Arbeit an allen anhängigen Vorschlägen fortzusetzen.

Bei der Verwirklichung der Vorschläge, die in der gemeinsamen Erklärung von 2017 als vorrangig bezeichnet wurden, 
sind zwar wesentliche Fortschritte erzielt worden, doch sind wir entschlossen, die Arbeit entsprechend der eingegange
nen Verpflichtung zu vollenden. Wir werden weiterhin an den Vorschlägen arbeiten, die seit Dezember 2016 unterbrei
tet wurden. Wir werden uns auch mit den Gesetzgebungsvorschlägen befassen, die im Arbeitsprogramm der Kommis
sion für 2018 dargelegt sind.

Uns liegt weiterhin an der Förderung der ordnungsgemäßen Durchführung und Durchsetzung der bestehenden Rechts
vorschriften.

Wir, die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Europäischen Kommission, werden die zeitnahe 
und wirksame Umsetzung dieser gemeinsamen Erklärung regelmäßig überwachen.

Antonio TAJANI

Präsident des Europäischen Parlaments

Jüri RATAS

Präsident des Rates

Jean-Claude JUNCKER

Präsident der Europäischen Kommission

Erklärung des Rates

Was die Bezugnahme auf die Vollendung der Bankenunion in der gemeinsamen Erklärung anbelangt, so wird an die 
Schlussfolgerungen des Rates (Wirtschaft und Finanzen) zu einem Fahrplan zur Vollendung der Bankenunion vom 
17. Juni 2016 erinnert. Der Rat steht weiter zu diesem Fahrplan und betont, dass die Bankenunion, wie in den Schluss
folgerungen ausgeführt, im Sinne einer Risikominderung und Risikoteilung im Finanzsektor — und zwar in der richtigen 
Reihenfolge — vollendet werden muss.
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Erklärung des Präsidenten des Europäischen Parlaments zur Reform des Eigenmittelsystems der 
Union

Unbeschadet des Artikels 311 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union tritt das Europäische Parla
ment für die Reform des Eigenmittelsystems der Union auf der Grundlage der Empfehlungen der Hochrangigen Gruppe 
zu den Eigenmitteln ein. Das Europäische Parlament unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass zusammen mit dem 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen umfassende Gesetzgebungsvorschläge zu den Eigenmitteln der Union vorgelegt 
werden müssen. Einnahmen und Ausgaben der Union sollten parallel behandelt werden.“
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